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Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 3. Juli 2023 
 
BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN 

 

1. Wahl der Vertrauensleute für die Schöffenwahlausschüsse 
   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

1. Die Vertrauenspersonen für die Wahl der Schöffen werden entsprechend den 
Vorschlägen der Fraktionen gewählt. 

2. Der vorgeschlagenen Reihenfolge, in der die Stellvertreter an die Stelle der ver-
hinderten Vertrauenspersonen treten, wird zugestimmt. 

 

2. Auswirkungen der Pensionierung und Verrentung der "Geburtenstarken Jahrgänge"; 
Antrag der CDU-Fraktion vom 4. Juni 2023 

   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig):  

Die Verwaltung wird beauftragt, 

1) die personellen Auswirkungen der zu erwartenden Pensionierung und Verren-
tung der sogenannten „Geburtenstarken Jahrgänge“ zu untersuchen und dem 
Kreistag zu berichten, 

2) zu berichten, mit welchen Maßnahmen der Personalentwicklung der Fach- und 
Führungskräftebestand derzeit gesichert wird, 

3) zu berichten, mit welchen Maßnahmen und Instrumenten dem mittel- und lang-
fristig drohenden Arbeits- und Fachkräftemangel in der Mitarbeiterschaft des 
Landkreises gegengesteuert werden kann. 

 

Hinweis: 

Der Antrag der CDU-Fraktion wurde um einen Antrag der FDP-Fraktion (Ziffern 2 und 3 
des Empfehlungsbeschlusses) ergänzt. 

 

3. Sachstand Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten 
   
 Beschluss. 

Entfällt. 

 

Die Mitglieder des Ausschusses nehmen den Bericht zur Kenntnis. 

 

4. Unterbringung von Geflüchteten und Asylsuchenden; 
Gemeinschaftsunterkunft Hilzingen, Hotel Kellhof 

   
 Beschluss (einstimmig, 4 Enthaltungen): 

Der Anmietung des Objektes Hotel Kellhof in Hilzingen für einen monatlichen Miet-
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preis von 11.500 EUR und einer Laufzeit des Mietvertrages von fünf Jahren mit Ver-
längerungsoption wird zugestimmt. 

  

5. Strategische Haushaltssteuerung; 
Aktualisierung der Strategietabelle 

   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

Der aktualisierten Strategietabelle der Drucksachennummer 2023/102 zur strategi-
schen Steuerung des Landkreises Konstanz, einschließlich der abgebildeten Hand-
lungsfelder und Leistungsziele, wird zugestimmt.  

 

6. Kalkulatorische Verzinsung im Kreishaushalt; 
Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes für die Verzinsung des Anlagekapitals 

   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

Der kalkulatorische Zinssatz wird zum 1. Januar 2024 von bisher 1,5 % auf 2,0 % an-
gepasst. 

 

7. Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT); 
Jahresabschluss 2022 

   
 Beschluss (einstimmig): 

Die in der Gesellschafterversammlung am 20. Juni 2023 unter dem Vorbehalt der 
Zustimmung des zuständigen Gremiums gefassten Einzelbeschlüsse werden wie folgt 
bestätigt: 

1. Der Jahresabschluss 2022 wird in der vorgelegten Fassung festgestellt. 

2. Der Jahresüberschuss von 19.479,09 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt. 

4. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt. 

 

8. Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT); 
Erhöhung des Gesellschafterzuschusses ab 2024 

   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig, 1 Enthaltung): 

1. Der Erhöhung des Gesellschafterzuschusses an die Internationale Bodensee Tou-
rismus GmbH um 10 Prozent, in Höhe von 13.580,70 EUR auf insgesamt 
149.387,74 EUR ab 2024 wird zugestimmt. 

2. Der Mehrbetrag zur Finanzierung gemäß Ziffer 1 wird im Haushalt 2024 bereitge-
stellt. 

  

9. ABK - Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH 
(ABK); Jahresabschluss 2022 
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 Beschluss (einstimmig): 

Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der ABK – 
Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH wird 
damit beauftragt, folgenden Einzelbeschlüssen zuzustimmen: 

1. Der Jahresabschluss 2022 wird in der vorgelegten Fassung festgestellt. 

2. Der Jahresfehlbetrag von 2.549,83 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt. 

 

9.1. ABK - Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH 
(ABK); Jahresabschluss 2022 - Entlastung des Aufsichtsrats 

   
 Beschluss (einstimmig): 

Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der ABK – 
Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH wird 
damit beauftragt, der Entlastung des Aufsichtsrats zuzustimmen. 

 

Hinweise: 

Landrat Danner sowie die Herren Kreisräte Baumert und Dr. Geiger nahmen wegen 
Befangenheit weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung teil. 

Die Sitzung wurde bei diesem TOP von ELB Gärtner geleitet. 

 

10. Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH; 
Jahresabschluss 2022 

   
 Beschluss (einstimmig): 

Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Am-
bulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH wird damit beauftragt, folgenden Ein-
zelbeschlüssen zuzustimmen: 

1. Der Jahresabschluss 2022 wird in der vorgelegten Fassung festgestellt. 

2. Der Jahresfehlbetrag von 51.792,62 EUR soll mit dem Verlustvortrag in Höhe von 
89.597,31 saldiert und der daraus resultierende Verlustvortrag auf neue Rech-
nung vorgetragen werden. 

3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.  

 

10.1. Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH; 
Jahresabschluss 2022 - Entlastung des Aufsichtsrats 

   
 Beschluss (einstimmig): 

Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Am-
bulanten Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH wird damit beauftragt, der Entlastung 
des Aufsichtsrats zuzustimmen. 
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11. Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH; 
Jahresabschluss 2022 

   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Be-
schäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH wird damit beauftragt, folgen-
den Einzelbeschlüssen zuzustimmen:  

1. Der Jahresabschluss 2022 wird in der vorgelegten Fassung festgestellt. 

2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.288,30 EUR wird auf neue Rechnung vorge-
tragen.  

3. Der Geschäftsführung Frau Ann-Kathrin Jetter (bis 30. Juni 2022) und Frau       
Mareike Binder wird Entlastung erteilt. 

 

11.1. Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH; 
Jahresabschluss 2022; Entlastung des Aufsichtsrats 

   
 Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig): 

Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Be-
schäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH wird damit beauftragt, der Ent-
lastung des Aufsichtsrats zuzustimmen. 

 

Hinweis: 

Kreisrat Hirt nahm wegen Befangenheit weder an der Beratung noch an der Beschluss-
fassung teil.  

 

12. Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH; 
Jahresabschluss 2022 

   
 Beschluss (einstimmig): 

Die in der Gesellschafterversammlung am 22. Juni 2023 gefassten Einzelbeschlüsse 
werden wie folgt bestätigt:  

1. Der Jahresabschluss zum 2022 wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.  

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 106.181,80 EUR wird als Gewinnvortrag auf 
neue Rechnung vorgetragen.  

3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt. 

 

13. REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e .V.; 
Jahresabschluss 2022 

   
 Beschluss: 

Entfällt. 
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Die Mitglieder des Ausschusses nehmen die Mitteilung zur Kenntnis. 

 

14. Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche 
   
 Auf Nachfrage des Vorsitzenden erfolgt keine Wortmeldung. 
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